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Eberhard Herrmann (Chefredakteur-Stv.) | E d i t o r i a l

Braucht man nicht wissen?

Ich fürchte, dass viele Betriebe noch nicht wis-
sen, wie groß ihr straf- und zivilrechtliches Ri-
siko eigentlich jetzt ist“, meint auch Dr. Franz

Kronsteiner, Vorstandsvorsitzender der D.A.S.
Rechtsschutzversicherung, im Interview ab Seite
48 dieser TGA-Ausgabe. Er meint damit das be-
reits seit 1.1.2006 geltende Verbandsverantwort-
lichkeitsgesetz (Unternehmensstrafgesetz), das
für sehr viele Unternehmen im Fall der Fälle
gravierende Konsequenzen nach sich ziehen
kann. 
Gravierende Konsequenzen fürchten auch viele
Branchenvertreter der Kälte- und Klimatechnik-
industrie für den Standort Österreich, nachdem
der Review der 447. Verordnung vorgestellt wur-
de – eine Überprüfung des Standes der Technik
in ausgewählten Anwendungsbereichen fluo-
rierter treibhauswirksamer Gase, die durch die
Industriegas-Verordnung (447. Verordnung) ge-
regelt wird.
Wie beim neuen Unternehmensstrafrecht ist
auch hier zu befürchten, dass viele noch nicht
wissen, wie groß die Auswirkungen dieser Ver-
ordnung sind – sie betrifft nämlich direkt oder
indirekt alle Handelsketten, die Lebensmittelin-
dustrie, Hotel- & Gastronomie, EDV- und IT-
Dienstleister, Immobilien-Betreiber, Teile der
Elektronik- und Sicherheitsindustrie, Automo-

bil-Hersteller, Facility Manager, IT-Dienstleister,
Architekten, Planer, Klima- und Kältetechniker,
Installateure. 
Jürg Hagleitner, Bundesfachgruppenobmann
und Vorsitzender des „Arbeitsausschuss Kälte-
und Klimatechnik“ in der Bundesinnung der
Mechatroniker, klärt im Interview auf S. 45 über
die wichtigsten umstrittenen Punkte der 447.
Verordnung auf und übt scharfe Kritik daran. 
Für die Industriegas-Verordnung zeichnet übri-
gens das Bundesministerium für Land- und
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
(Lebensministerium) zuständig. Das ist doppelt
erwähnenswert, da das Lebensministerium das
Bindeglied zu einem weiteren Beitrag dieser
TGA-Ausgabe darstellt – auf Seite 34 berichten
wir nämlich über den Staatspreis für Architektur
und Nachhaltigkeit. Der wurde vom Lebensmi-
nisterium erstmals verliehen und rückt erfolg-
reich umgesetzte Gebäudebeispiele in den
Vordergrund. 
Komisch: Während das Lebensministerium mit
der Industriegas-Verordnung schon sehr früh
(2002) loslegte und Österreich damit in der Eu-
ropäischen Union für ein skurriles „Rechtsvaku-
um“ sorgt (siehe Gastkommentar S. 44), fragt
man sich beim „Staatspreis für Architektur und
Nachhaltigkeit“ warum es den erst jetzt gibt.

Eberhard Herrmann

Bundesinnung der Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker | 1a-Installateure | Fachverband Technische Büros | Verband der Heizungs-, Klima-, Sanitärtechniker Oberösterreichs | OVE-Österreichischer Verband für Elektrotechnik | Vereinigung Österreichischer Kesselhersteller | Österreichischer Klima-
und Kältetechnikverband | Verband der Sicherheitsunternehmen Österreichs | Institut für wirtschaftliche Ölheizung | Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach | Österreichische Energieagentur | Bundesinnung der Rauchfangkehrer | Österreichische Vereinigung des Sanitär- und Hei-
zungsgroßhandels | Bundesinnung der Elektro-, Audio-, Video- und Alarmanlagentechniker | Donau-Universität Krems | Austria Solar-Verband zur Förderung der thermischen Solarenergie | ITS Schutzhaus-Institut für technische Sicherheit | Austrian Water Association | Österreichischer Biomasse Ver-
band | Bundesverband Photovoltaik Österreich | Verband der Installations-Zulieferindustrie | Bundesverband Wärme Pumpe Austria (BWP) | Verband Österreichischer Ingenieure | Dachverband Energie-Klima | Energie Doktor

Der TGA versteht sich als Dialogplattform für die gesamte Gebäudetechnik-Branche.
Wir berichten über folgende Innungen, Verbände, Organisationen und Institutionen.&Innungs 
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Das Unternehmensstrafgesetz

(Verbandsverantwortlich-

keitsgesetz – VbVG) ist seit

1.1.2006 in Kraft – vielen ist aber

noch nicht so richtig bewusst, welche

Tragweite es für fast alle Betriebe in

Österreich hat. Über die Auswirkun-

gen des VbVG und wie man sich da-

vor schützen sollte, sprach TGA mit

Dr. Franz Kronsteiner von der D.A.S.

Rechtsschutz-Versicherung. 

TGA: Seit 1.1.2006 gilt das Verbands-

verantwortlichkeitsgesetz, das ein Unter-

nehmen als Ganzes für Straftaten zur

Verantwortung ziehen kann. Was ist

neu?

Kronsteiner: Neu ist, dass seit Jän-

ner 2006 neben den gesetzlichen Ver-

tretern, neben den Mitarbeitern, jetzt

auch das Unternehmen selbst unter

bestimmten Voraussetzungen straf-

rechtlich verfolgt werden kann. Näm-

lich dann, wenn entweder gesetzliche

Vertreter, also Geschäftsführer oder

Prokuristen, im Rahmen ihrer Tätig-

keit für das Unternehmen strafrecht-

lich relevantes gemacht oder unter-

lassen haben, dann haftet das Unter-

nehmen mehr oder weniger automa-

tisch auch für deren Tätigkeit. Und

wenn es nicht um gesetzliche Vertre-

ter sondern um normale Mitarbeiter

geht, dann haftet das Unternehmen

dann, wenn man dem Unternehmen

den Vorwurf machen kann, es hat

nicht alle notwendigen Sicherheits-

maßnahmen, nicht alle notwendigen

organisatorischen Maßnahmen

unternommen hat, um strafrechtlich

Relevantes im Betrieb zu verhindern.

Also da geht es dann um eine Art Or-

ganisationsverschulden des Unter-

nehmens, das jetzt strafrechtlich rele-

vant wird. Betroffen sind von dieser

Neuregelung eigentlich alle Gesell-

schaften. Oder ich grenze das negativ

ab. Nicht betroffen sind neben Ein-

zelunternehmen eigentlich nur die

Gesellschaften bürgerlichen Rechts. 

Kommt es zu einer Verurteilung nach

diesem Verbandverantwortlichkeits-

gesetz, dann drohen sehr hohe Geld-

strafen und natürlich mitunter auch

ein Imageschaden für das betroffene

Unternehmen. Von der zivilrecht-

lichen Haftung gegenüber Geschä-

digten ganz abgesehen. In Summe ist

das eine gravierende Risikokonzen-

tration und unter Umständen ein

existenzielles Problem. 

TGA: Viel hörte man bis dato eigentlich

nicht über dieses Gesetz und seine

Hintergründe – stimmen Sie dem zu?

Kronsteiner: Ich fürchte auch, dass

viele Betriebe noch nicht wissen, wie

groß ihr straf- und zivilrechtliches Ri-

siko eigentlich jetzt ist. Da haben

noch viele Institutionen und Vertre-

tungen eine Bringschuld zu erfüllen.

Denn nur wenn der Betrieb über-

haupt Problembewusstsein hat, be-

steht die Chance, dass die Idee des

Gesetzgebers aufgeht. Der will sich

nicht reich machen mit den Strafen,

die die Unternehmen zahlen, son-

dern er will Verhütung propagieren.

Weil Unfälle und andere strafrecht-

lich relevante Ereignisse für die Volks-

wirtschaft sehr teuer sind. 

Durch die neue Gesetzeslage kann

man eigentlich nur den Schluss zie-

hen, dass ab sofort nicht nur Großbe-

triebe sondern jetzt auch die KMU’s

gezwungen sind, sich planmäßig und

systematisch mit Risikovermeidung

und -vorsorge zu beschäftigen.

TGA: Planer, Bauhaupt- und Bauneben-

gewerbe sehen Sie als Risikogruppe an?

Kronsteiner: Ganz besonders.

Denn das neue Unternehmensstraf-

recht gilt für alle gerichtlich strafba-

ren Tatbestände, das heißt auch, für

„alltägliche“ Risiken wie z. B. Unfälle.

Und das ist, würde ich sagen, das The-

ma Nummer eins im Baubereich, wie

auch die Zahlen der AUVA belegen

(Anm. der Redaktion: siehe Seite 52

dieser Ausgabe). 

In Zukunft muss man nun eben da-

mit rechnen, dass neben dem Mitar-

beiter auch die Unternehmungen in-

volviert sein werden. Es wird die Fra-

ge geprüft werden, war das jetzt ein

Zufall, ein einmaliger Fehler, Fahrläs-

sigkeit des Mitarbeiters, oder steckt

System dahinter, weil bestimmte

Schutzmaßnahmen oder Regeln

nicht getroffen bzw. eingehalten wur-

den.

Außerdem gibt es Problembereiche,

die die Baubranche zumindest öfter

treffen als andere. Da denke ich an die

Zusammenarbeit mit dem öffent-

lichen, halböffentlichen Bereich und

an den großen Bereich vergaberecht-

licher Sorgen und Probleme bis hin

zur Behauptung unerlaubter Abspra-

chen oder der Bestechung. Dass die

Abgrenzung zwischen Schwarzarbeit,

Leiharbeit, Subunternehmer, recht-

zeitiger oder nicht rechtzeitiger An-

meldung zur Sozialversicherung, den

Baubetrieben Probleme macht, ist

auch bekannt. Und dann gibt es da-

neben natürlich noch einen großen

Block an Risiken, die die Baubranche

genauso treffen wie alle anderen Be-

reiche. Da denke ich an das große

Thema aller insolvenzrechtlicher De-

likte, Krida- und Steuerdelikte, aber

auch an Täuschung, Betrug oder viel-

leicht Betriebsspionage.  

Fragen zum Unternehmensstrafgesetz (Verbandsverantwortlichkeitsgesetz –
VbVG), das für sehr viele Unternehmen in Österreich seit 1.1.2006 gilt und 
maßgebliche Neuerungen brachte, beantwortet Dr. Franz Kronsteiner,
Vorstandsvorsitzender der D.A.S. Österreichische Allg. Rechtsschutz-Versiche-
rungs-AG, im nachfolgenden Interview.
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■ Interview mit Dr. Franz Kronsteiner, Vorstandsvorsitzender der D.A.S.

Unternehmensstrafgesetz

Dr. Franz Kronstei-
ner, Vorstandsvor-
sitzender der D.A.S.
Rechtsschutz-Versi-

cherung im Gespräch mir Eber-
hard Herrmann, Chefredakteur-
Stv. TGA

| Interview

Dr. Franz Kronsteiner, Vorstandsvorsitzender der D.A.S. Österreichische Allg. Rechtsschutz-
Versicherungs-AG
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TGA: Auch Gebäudeeigner und Errich-

ter sehen Sie betroffen? 

Kronsteiner: Ja, natürlich, das ist

klassisch: Wer ist für die Gebäudesi-

cherheit und Verkehrswegesicherheit

verantwortlich? Jeder Kunde, Besu-

cher, Passant könnte, wenn irgendet-

was nicht klappt, zu Schaden kom-

men. Denken sie an Feuer und ver-

sperrte Notausgänge – lauter Dinge,

die wir ununterbrochen erleben. Man

vergisst sie nur Gott sei Dank wieder,

weil man es mit diesem Wissen vor

Augen im täglichen Leben schwer

hätte. 

Trotzdem darf man nicht vergessen,

dass die wirtschaftlichen Konsequen-

zen im Fall der Fälle beachtlich sind. 

TGA: Wozu raten Sie konkret Klein- und

Mittelbetrieben?

Kronsteiner: Vorausschicken muss

man, dass sowohl Risikovermeidung

als auch Risikovorsorge Aufgabe des

Unternehmens sind, auch wenn es

vielfach externe Unterstützungsmög-

lichkeiten gibt, die ich für zweckmä-

ßig halte.

Ein erfahrener Strafverteidiger wird

dem Unternehmer z. B. Auskunft dar-

über geben können, wie man durch

eine systematische Evaluierung von

Fehlerquellen und Gefahrenpotenzi-

alen, wie man durch die Erstellung

von konkreten Handlungsanweisun-

gen, Sicherheitsplänen und Kontrol-

len das Risiko von Unfällen und an-

derer Probleme reduziert. 

Ein ganz wesentlicher Punkt ist: All

diese Schritte sollten sorgfältig durch

Dokumentation nachvollziehbar

sein! 

Sollte in einem Betrieb nicht ein son-

dern mehrere Geschäftsführer tätig

sein, dann wird eine weitere Frage

lauten: Sind eigentlich die Verant-

wortungsbereiche und die Zuständig-

keiten ganz klar geregelt und abge-

grenzt? Die Beantwortung dieser Fra-

ge ist umso relevanter, wenn ein

Unternehmen verschiedene Filialen,

Projekte, Vorhaben und Baustellen

parallel betreibt.

Erfahrungsgemäß kann ich nur sa-

gen, dass jene Bereiche am risiko-

reichsten sind, für die sich niemand

persönlich verantwortlich fühlt. 

Und es gibt ein paar einfache Kon-

trollfragen, die man sich sofort stel-

len kann: 
● Wer ist in einem normalen Betrieb

für Gebäudesicherheit zuständig? 
● Wer ist für den Arbeitnehmerschutz

zuständig? 
● Wer ist für die Baustellenkoordina-

tion zuständig?
● Sind die Zuständigkeitsbereiche, die

Verantwortlichkeiten, die Abläufe

der beteiligten Handwerker und

Unternehmer geklärt?
● Und selbst für das einzelne Unter-

nehmen stellt sich die Frage: Gibt es

eine verantwortliche Aufsichtsper-

son?

Aus strafrechtlicher Sicht ist es ganz

wichtig, dass das Unternehmen die

einschlägigen gesetzlichen Vorgaben

tatsächlich erfüllt und zweitens, auch

dokumentieren kann, dass sie erfüllt

sind. Das ist für die strafrechtliche Be-

urteilung eines Unfallesbeispieles

ganz entscheidend und wichtig. 
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Kommt es zu einer Verurteilung nach dem 
neuen Unternehmensstrafrecht, drohen auch
hohe Geldstrafen von bis zu 1,8 Mio. Euro – har-
te wirtschaftliche Auswirkungen für Betriebe 
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TGA: Was können Sie als D.A.S. tun,

bzw. was tun sie, um den KMUs einen

Teil der Last durch das neue Gesetz ab-

zunehmen? 

Kronsteiner: Wir können dafür sor-

gen, dass der einzelne Betrieb eine

ausreichend umfassende Risikovor-

sorge unternimmt und rechtliche

Unterstützung bei der Prävention er-

hält. 

Noch bevor der erste Versicherungs-

fall eintritt, es also zu einem Strafver-

fahren kommt, beginnt unsere Leis-

tung bereits – wir bieten unseren Kun-

den nämlich die strafrechtliche Prä-

ventionsberatung an. Das ist aus ver-

sicherungstechnischer Sicht einiger-

maßen beachtlich und eine Be-

sonderheit. 

Ein erfahrener Strafverteidiger unter-

stützt den Unternehmer durch seine

strafrechtliche Präventionsberatung

und hilft bei der rechtzeitigen Ergrei-

fung von Maßnahmen zur Verhütung

von Problemen. Das ist das eine. Und

zweitens: Für den Fall, dass es trotz-

dem zum Strafverfahren kommt, kön-

nen wir sicherstellen, dass der Kunde

rechtzeitig, umfassend und qualifi-

ziert beraten bzw. vertreten wird. 

Seit dem neuen Verbandverantwort-

lichkeitsgesetz bieten wir unseren

Kunden Versicherungsschutz auch

schon im Vorverfahren an. Also in

dem Stadium, in dem der Staatsan-

walt und die Exekutive mit Ermitt-

lungen gegen eine bestimmte Person

oder gegen ein bestimmtes Unter-

nehmen beginnen. Warum? Die ex-

trem hohen drohenden Geldstrafen –

bis zu 1,8 Millionen Euro – und die

wirtschaftlichen Konsequenzen, die

mit einer Verurteilung verbunden

wären, sind enorm.

Denn neben der strafrechtlichen Be-

lastung werden in der Regel auch zi-

vilrechtliche hinzukommen. Nicht

zu vernachlässigen sind auch etwaige

Wettbewerbsnachteile durch ein

schlechtes Image in der Öffentlich-

keit.

Wenn sie alle diese wirtschaftlichen

Risiken berücksichtigen, erklärt es

sich, warum wir jetzt plötzlich auch

die Kosten für Vorverfahren decken. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt für eine

umfassende Risikovorsorge ist, dass

wir nicht nur den Strafrechtsschutz

für Unfallsituationen und vergleich-

bare Fahrlässigkeitsdelikte bieten,

sondern dass wir auch dann Versi-

cherungsschutz geben, wenn Sozial-

betrug, Steuerdelikte, vergaberechtli-

che Probleme usw. vorliegen, also

wenn Vorsatz behauptet wird. Es gibt

aber keinen Versicherungsschutz,

wenn jemand wegen Vorsatz rechts-

kräftig verurteilt wird. 

Aber: Wenn es zu einer Anklage

wegen eines solchen Vorsatzes

kommt, geben wir den Betrieben ab

Beginn sofort jeden Versicherungs-

schutz ohne Einschränkung. Wir bie-

ten den Versicherten damit die Chan-

ce, im Vorverfahren oder in der

Hauptverhandlung sich von diesem

Vorsatz frei zu verhandeln, sich frei

zu beweisen. Und der Versicherungs-

schutz bleibt ohne Einschränkung

aufrecht, wenn es zu einem Frei-

spruch, zu einer Einstellung, Diver-

sion oder einer Verurteilung wegen

Fahrlässigkeit kommt. Das hat Vortei-

le: Erstens kann der Betrieb bis dort-

hin, ohne auf die Kosten schauen zu

müssen, alle Möglichkeiten wahrneh-

men. Das kann in einer existenziell

gefährlichen Grenzsituation ent-

scheidend sein. Vor allem aber – in

sehr vielen Fällen kommt es ja dann

zur Einstellung oder Diversion des

Verfahrens oder zum Freispruch.

Nur in dem Fall, dass es am Ende zu

einer rechtskräftigen Verurteilung

wegen Vorsatz kommt, verlangen wir

die Kosten zurück. 

TGA: Ein Rat, für den Fall der Fälle,

wäre?

Kronsteiner: Wenn der Staatsan-

walt aktiv wird, brauchen Sie sofort

einen Strafverteidiger und müssen

mit ihm eine Verteidigungsstrategie

überlegen. Es ist unendlich wichtig,

sofort nachdem es strafrechtliche Er-

mittlungen gibt, mit dem Staatsan-

walt zu kommunizieren und die Mög-

lichkeiten auszuloten, dass es entwe-

der überhaupt nicht zu einem Einlei-

tungsantrag oder es vor der Eröffnung

der gerichtlichen Verhandlung zu ei-

ner Einstellung oder Diversion

kommt. Alles das kann ich in Wirk-

lichkeit nur vor der Hauptverhand-

lung erzielen. Ich setze noch früher

an: In einem arbeitsteilig organisier-

ten Unternehmen wird die Frage auf-

kommen, wer jetzt als Parteienvertre-

ter und Beschuldigter und wer sozu-

sagen als Zeuge auftritt. Das ist straf-

rechtlich nicht ganz unwesentlich.

Denn der Beschuldigte darf Schwei-

gen; der Zeuge aber hat eine Aus-

kunfts- und Wahrheitspflicht zu er-

füllen. Es ist also nicht unwesentlich,

wer im Unternehmen unter den Füh-

rungskräften und Mitarbeitern wel-

che Rolle übernimmt. 

TGA: Rechnen Sie mit Prozesslawinen?

Kronsteiner: Ich rechne nicht mit

Prozesslawinen, Herr Herrmann – das

wäre eine Panikmache. Aber ich gehe

davon aus, dass es in Zukunft mehr

Strafverfahren geben wird als bisher. 

■

u Infos
www.das.at
www.weka.at
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Der aktuellen Rechtslage wird im Werk
„Unternehmensstrafrecht“ aus dem WEKA-
Verlag Wien Rechnung getragen. Das prak-
tische Arbeitshandbuch enthält dabei vor
allem den Gesetzestext und einen Kurz-
kommentar und ist so kompakt gehalten,
dass es auch dem Praktiker leicht fällt, sich
einen schnellen Überblick zu verschaffen.
Zu bestellen unter www.weka.at oder
01/97000-100

| Literaturtipp

„Aus strafrechtlicher Sicht ist
es ganz wichtig, dass das
Unternehmen die einschlägigen
gesetzlichen Vorgaben tatsäch-
lich erfüllt und auch dokumen-
tieren kann, dass sie erfüllt
sind“
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Nicht nur durch die hohen Unfallzahlen des Bauhaupt- und Baunebengewerbes (siehe auch S. 52) 
ist dieser Bereich besonders vom neuen Unternehmensstrafrecht betroffen  
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